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Zusammenfassung 
 
Die Aufgaben der Beistandschaft im Jugendamt Nürnberg 

 
In der Abteilung Beistand- und Amtsvormundschaft (J/B 3-5) werden vielfältige Aufgaben 
wahrgenommen, u.a. die Führung von Beistandschaften und das Beurkundungswesen. Bei 
diesen Aufgaben handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtaufgaben. 
Für das gesamte Sachgebiet werden ca. 3.900 Beistandschaften geführt. Es entfallen hierbei 
ca. 320 Fälle auf die jeweilige Sachbearbeiterin/den jeweiligen Sachbearbeiter.  
Das Sachgebiet und die Abteilung sind im Bereich 3 „Soziale Dienste und Erzieherische Hil-
fen“ verortet. Fachlich hat das Sachgebiet Beistandschaften eine besondere inhaltliche Nähe 
zum Unterhaltsvorschuss und zum Allgemeinen Sozialdienst. 
 
Die Beistandschaft ist ein kostenloses Angebot des Jugendamts für die Feststellung der Va-
terschaft und / oder die Regelung der Unterhaltsangelegenheiten. Die Beistandschaft ermög-
licht dem alleinerziehenden Elternteil, auf freiwilliger Grundlage für Vaterschafts- und Unter-
haltsangelegenheiten die Hilfe des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen. Der Antrag auf 
Beistandschaft ist vom berechtigten Elternteil schriftlich zu stellen. Die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter werden gem. § 55 SGB VIII zur Führung der Beistandschaften ermäch-
tigt. Nach der Ermächtigung entscheiden die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im 
Einzelfall weisungsungebunden nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Tätigkeit der Führung 
der Beistandschaft ist dabei ausschließlich dem Privatrecht zugeordnet. 
 
Im Sachgebiet Beistandschaften werden jährlich etliche tausend Beratungen und Unterstüt-
zungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII durchgeführt. So muss gem. § 52a SGB VIII allen Müt-
tern eines neugeborenen nichtehelichen Kindes Beratung zur Frage der Vaterschaft und Un-
terhaltsverpflichtung angeboten werden. 
 
Diese Beratung und die Unterstützung sind Aufgaben der Jugendhilfe (und hier der Abteilung 
Beistand- und Amtsvormundschaft) gem. § 2 Abs. 2 u. 3 SGB VIII. Alle alleinerziehenden El-
ternteile und junge Volljährige haben darauf einen einklagbaren Anspruch. 
Zum Wohle des Kindes sollen insbesondere die Eltern befähigt werden, ihre Angelegenhei-
ten möglichst eigenverantwortlich und selbständig zu regeln. 
 
Zu den Aufgaben der Beistandschaft gehört es auch, die Kinder und Jugendlichen in Ge-
richtsverfahren zu vertreten. Hierfür gibt es eine eigene Prozessabteilung mit einer Verwal-
tungskraft und vier Prozessvertretern. Es sind ständig ca. 150 laufende Gerichtsverfahren zu 
führen. 
 
An einzelnen Verfahren zu nennen wären hier Familiensachen, Familienstreitsachen, Insol-
venzverfahren, Verwaltungsgerichtsverfahren (insbesondere auch im Ausländer- und Asylbe-
reich), Verfahren vor den Arbeitsgerichten, Nachlassverfahren etc. 
 
Gemeinsam haben alle Gerichtsverfahren, dass das Jugendamt als Beistand (und damit 
auch als Amtsvormund oder Ergänzungspfleger) vom Anwaltszwang befreit ist. Das Jugend-
amt handelt also in allen Gerichtsverfahren als Anwalt des Kindes. Seit dem 01.09.2009 be-
steht auch für Beschwerdeverfahren bei den Oberlandesgerichten kein Anwaltszwang mehr, 
so dass das Jugendamt auch hier die Kinder vertritt. 
 

 


